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2 6 . Bundesgesetz vom 3. Feber 1965,
mit dem das Gesetz über das Berufsrecht der
Wirtschaftstreuhänder (Wirtschaftstreuhän-

der-Berufsordnung) abgeändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundesgesetz vom 22. Juni 1955, BGBl.
Nr. 125, über das Berufsrecht der Wirt-
schaftstreuhänder (Wirtschaftstreuhänder-Berufs-
ordnung) wird abgeändert wie folgt:

1. Der § 2 Abs. 1 hat zu lauten:

„(l) Wirtschaftstreuhänder im Sinne dieses
Bundesgesetzes sind die Angehörigen folgender
Berufsgruppen:

1. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
2. Buchprüfer und Steuerberater,
3. Steuerberater."

2. Der § 2 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Physische Personen haben sich bei
Ausübung ihrer Tätigkeit zu bezeichnen:

1. bei Zugehörigkeit zur Berufsgruppe der
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater als ,Beeideter
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater',

2. bei Zugehörigkeit zur Berufsgruppe der
Buchprüfer und Steuerberater als ,Beeideter
Buchprüfer und Steuerberater',

3. bei Zugehörigkeit zur Berufsgruppe der
Steuerberater als Steuerberater', soweit nicht die
Bestimmungen des § 59 Abs. 8 Anwendung fin-
den oder die Zugehörigkeit nur auf einem Bei-
tritt zur Kammer im Sinne von § 32 des Wirt-
schaftstreuhänder-Kammergesetzes in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 126/1955 beruht."

3. Der § 2 Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Personengemeinschaften und juristische
Personen haben sich bei Ausübung ihrer Tätig-
keit zu bezeichnen:

1. bei Zugehörigkeit zur Berufsgruppe der
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater als ,Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft',

2. bei Zugehörigkeit zur Berufsgruppe der
Buchprüfer und Steuerberater als ,Buchprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft',

3. bei Zugehörigkeit zur Berufsgruppe der
Steuerberater als ,Steuerberatungsgesellschaft',
soweit nicht die Bestimmungen des § 59 Abs. 8
Anwendung finden."

4. Der § 4 hat zu lauten:

„§ 4. M i n d e s t a l t e r

Bewerber um die Befugnis eines Wirtschafts-
prüfers und Steuerberaters oder eines Buchprüfers
und Steuerberaters müssen das 30. Lebensjahr
und Bewerber um die Befugnis eines Steuer-
beraters das 24. Lebensjahr vollendet haben.
Ausnahmen kann in berücksichtigungswür-
digen Fällen der Vorstand der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder gewähren."

5. Der § 9 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Zur Fachprüfung, deren erfolgreiche Ab-
legung eine Voraussetzung für die Tätigkeit
eines Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters oder
Buchprüfers und Steuerberaters ist, sind nur Per-
sonen zuzulassen, die ein in Österreich mit Er-
folg abgeschlossenes Hochschulstudium der Han-
dels-, der Wirtschafts-, der Rechts- oder der
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Staatswissenschaften, der technischen Wissen-
schaften oder der Land- und Forstwirtschaft
nachweisen."

6. Der § 9 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Zur Fachprüfung, deren erfolgreiche Ab-
legung eine Voraussetzung für die Tätigkeit eines
Steuerberaters ist, sind nur Personen zuzulassen,
die die Ablegung der Reifeprüfung einer mitt-
leren Lehranstalt nachweisen."

7. Der § 10 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Zur Zulassung zur Fachprüfung, deren er-
folgreiche Ablegung eine Voraussetzung für die
Tätigkeit eines Wirtschaftsprüfers und Steuer-
beraters ist, ist als weitere Voraussetzung der
Nachweis entweder einer mindestens drei Jahre
langen Tätigkeit als Buchprüfer und Steuer-
berater oder einer mindestens sechs Jahre langen
Tätigkeit als Berufsanwärter in der Kanzlei eines
Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters oder Buch-
prüfers und Steuerberaters und der Nachweis der
Durchführung von Buch- und Bilanzprüfungen
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen wäh-
rend dieser Tätigkeit erforderlich. Die sechs Jahre
lange Tätigkeit als Berufsanwärter in der Kanzlei
eines Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters oder
Buchprüfers und Steuerberaters kann bis zur
Höchstdauer von drei Jahren durch eine prak-
tische Tätigkeit in Wirtschaft oder Verwaltung,
in der sich der Bewerber die erforderlichen
Kenntnisse und Erfahrungen eines Wirtschafts-
prüfers und Steuerberaters aneignen konnte, er-
setzt werden."

8. Der § 10 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:

„Zur Zulassung zur Fachprüfung, deren erfolg-
reiche Ablegung eine Voraussetzung für die Tätig-
keit eines Buchprüfers und Steuerberaters ist, ist
als weitere Voraussetzung der Nachweis entweder
einer mindestens drei Jahre langen Tätigkeit als
Steuerberater oder einer mindestens sechs Jahre
langen Tätigkeit als Berufsanwärter in der
Kanzlei eines Wirtschaftstreuhänders oder als Re-
visor bei einem genossenschaftlichen Prüfungs-
verband erforderlich."

9. Der § 10 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten:

„Zur Zulassung zur Fachprüfung, deren erfolg-
reiche Ablegung eine Voraussetzung für die
Tätigkeit eines Steuerberaters ist, ist als weitere
Voraussetzung eine mindestens drei Jahre lange
Tätigkeit als Berufsanwärter in einer Wirtschafts-
treuhandkanzlei erforderlich."

10. Der § 12 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten:

„Prüfungsausschüsse für Steuerberater sind auch
bei den Landesstellen der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder zu bilden."

11. Der § 12 Abs. 2 lit. a erster Satz hat zu
lauten:

„a) für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
und Buchprüfer und Steuerberater aus:"

12. Der § 12 Abs. 2 lit. b erster Satz hat zu
lauten:

„b) für Steuerberater aus:"

13. Der § 13 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die schriftliche Prüfung umfaßt bei der
Fachprüfung für:

a) Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und
Buchprüfer und Steuerberater je eine
Klausurarbeit aus dem Gebiet der Be-
triebswirtschaftslehre und des Abgaben-
rechtes;

b) Steuerberater eine Klausurarbeit, die in der
Ausarbeitung eines Steuerfalles, der sich auf
die Ergebnisse der doppelten Buchhaltung
aufbaut, besteht."

14. Im § 13 Abs. 3 lit. a sind an Stelle der
Worte „Wirtschaftsprüfer und Buchprüfer" die
Worte „Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und
Buchprüfer und Steuerberater" und im letzten
Satz an Stelle von „Wirtschaftsprüfer" „Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater" zu setzen.

15. Im § 13 Abs. 3 lit. b ist an Stelle der Be-
rufsbezeichnung „Helfer in Buchführungs- und
Steuersachen" die Berufsbezeichnung „Steuer-
berater" zu setzen.

16. Im § 13 Abs. 4 ist an Stelle der Berufs-
bezeichnung „Helfer in Buchführungs- und
Steuersachen" die Berufsbezeichnung „Steuer-
berater" zu setzen.

17. Der § 14 hat zu lauten:

„§ 14. P r ü f u n g s o r d n u n g

Die Einzelheiten der Prüfung und die Be-
stimmungen über das Prüfungsverfahren hin-
sichtlich der Beschlußfähigkeit der Prüfungsaus-
schüsse, der Prüfungsdauer, der Ausarbeitung der
Prüfungsthemen, der Zuteilung der schriftlichen
Prüfungsarbeiten zur Beurteilung durch die
Prüfungskommissäre, des Einflusses einer miß-
lungenen Haus- oder Klausurarbeit auf die
Prüfung, des Ausmaßes der Anrechnung abge-
legter Fachprüfungen für Wirtschaftstreuhänder,
der Folgen des Fernbleibens oder Rücktrittes von
der Prüfung und der Verteilung der Prüfungs-
gebühren, werden durch eine Verordnung ge-
regelt, die vom Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau im Einvernehmen mit den
Bundesministerien für Finanzen und für Unter-
richt und hinsichtlich der Fachprüfungen für
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater auch im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Justiz erlassen wird."
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18. Der § 16 hat zu lauten:

„§ 16. W i r t s c h a f t s p r ü f e r u n d
S t e u e r b e r a t e r

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaf-
ten sind verpflichtet, während der Gesamtdauer
der Berufsausübung eine Berufshaftpflichtversi-
cherung mit der Versicherungssumme von minde-
stens 100.000 S aufrecht zu erhalten. Die Min-
destversicherungssumme erhöht sich um je
100.000 S für jeden weiteren Wirtschaftstreu-
händer, der bei einem Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater oder einer Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft angestellt ist.
Gleiches gilt für gesetzliche Vertreter von Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaf-
ten."

19. Der § 17 hat zu lauten:

„§ 17. B u c h p r ü f e r u n d S t e u e r -
b e r a t e r ; S t e u e r b e r a t e r

(1) Buchprüfer und Steuerberater und Buch-
prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften sind
verpflichtet, während der Gesamtdauer der Be-
rufsausübung eine Berufshaftpflichtversicherung
mit der Versicherungssumme von mindestens
50.000 S aufrecht zu erhalten. Die Mindestver-
sicherungssumme erhöht sich um je 50.000 S für
jeden weiteren Wirtschaftstreuhänder, der bei
einem Buchprüfer und Steuerberater oder einer
Buchprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
angestellt ist. Gleiches gilt für gesetzliche Ver-
treter von Buchprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaften.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind auf
Steuerberater sowie Steuerberatungsgesellschaften
und deren gesetzliche Vertreter mit der Maßgabe
anzuwenden, daß die Mindestversicherungs-
summe 20.000 S beträgt."

20. Der § 21 Abs. 1 zweiter Satz hat wie folgt
zu lauten:

„Die Urkunde über die öffentliche Bestellung
eines Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters und
eines Buchprüfers und Steuerberaters wird erst
nach Ablegung des Eides ausgehändigt."

21. Der § 21 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:

„Steuerberater haben vor Aushändigung der Ur-
kunde ein Gelöbnis abzulegen, das inhaltlich der
Eidesformel des Abs. 1 entspricht."

22. Der § 29 Abs. 3 hat wie folgt zu lauten:

„(3) Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaften dürfen, wenn sie nur einen Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater beschäftigen,
außer Wirtschaftstreuhändern nicht mehr als fünf
Revisoren (Assistenten) beschäftigen. Für je

weitere ein bis fünf Revisoren (Assistenten) ist
ein weiterer Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
zu beschäftigen. Als beschäftigt im Sinne dieser
Bestimmung gilt ein Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater nur dann, wenn seine Arbeitskraft
ausschließlich den Diensten der Gesellschaft ge-
widmet ist."

23. Der § 29 Abs. 4 hat wie folgt zu lauten:

„00 Abs. 3 gilt sinngemäß für Buchprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaften sowie für phy-
sische Personen, die den Wirtschaftstreuhandberuf
ausüben."

24. Der § 29 Abs. 5 hat wie folgt zu lauten:

„(5) Steuerberater können sich zu Steuer-
beratungsgesellschaften vereinigen. Abs. 3 findet
sinngemäß Anwendung."

25. Der § 29 Abs. 7 hat wie folgt zu lauten:

„(7) Erteilen Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaften gesetzlich vorgeschriebene
Bestätigungsvermerke, so müssen sie mindestens
von einem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
unterzeichnet sein."

26. Die Überschrift des § 31 hat zu lauten:

„ B e f u g n i s s e d e r W i r t s c h a f t s -
p r ü f e r u n d S t e u e r b e r a t e r "

27. Der § 31 Abs. 1 erster Satz hat wie folgt
zu lauten:

„(1) Den Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern
und den Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaften sind jene wirtschaftstreu-
händerischen Arbeiten vorbehalten, auf die in
anderen Gesetzen mit der ausdrücklichen
Bestimmung hingewiesen ist, daß sie nur von
Wirtschaftsprüfern gültig ausgeführt werden
können."

28. Der § 31 Abs. 2 hat wie folgt zu lauten:

„(2) Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaften genießen alle Befugnisse der Buchprüfer
und Steuerberater (§ 32) und der Steuerberater
(§ 33)."

29. Die Überschrift des § 32 hat wie folgt zu
lauten:

„ B e f u g n i s s e d e r B u c h p r ü f e r u n d
S t e u e r b e r a t e r "

30. Der § 32 Abs. 1 bis lit. a hat wie folgt zu
lauten:

„(1) Den Buchprüfern und Steuerberatern und
Buchprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften
sind unbeschadet der Bestimmungen des § 31
Abs. 2 folgende berufsmäßig ausgeübte Tätig-
keiten vorbehalten:"
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31. Im § 32 Abs. 1 lit. a sind an Stelle der
Berufsbezeichnungen „Wirtschaftsprüfer" und
„Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" die Berufs-
bezeichnungen „Wirtschaftsprüfer und Steuer-
berater" und „Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaften" zu setzen.

32. Der § 32 Abs. 3 hat wie folgt zu lauten:

„(3) Buchprüfer und Steuerberater und Buch-
prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften ge-
nießen zugleich alle Befugnisse der Steuerberater
(§ 33)."

33. Die Überschrift des § 33 hat wie folgt zu
lauten:

„ B e f u g n i s s e d e r S t e u e r b e r a t e r "

34. Der § 33 Abs. 1 bis lit. a hat wie folgt zu
lauten:

„(1) Den Steuerberatern und Steuerberatungs-
gesellschaften sind unbeschadet der Bestimmun-
gen der §§ 31 und 32 folgende berufsmäßig aus-
geübte Tätigkeiten vorbehalten:"

35. Im § 54 Abs. 1 ist an Stelle der Berufs-
bezeichnung „Wirtschaftsprüfer" die Berufs-
bezeichnung „Wirtschaftsprüfer und Steuer-
berater" zu setzen.

36. Dem § 71 Abs. 1 ist folgender dritter Satz
anzufügen:

„Berufsvertretungskörperschaften des öffentlichen
Rechts sind auch befugt, Hilfe und Beistand auf
dem Gebiete des verwaltungsbehördlichen Fi-
nanzstrafverfahrens für ihre Mitglieder zu
leisten."

Artikel II

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n

1. Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften, die bei Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes als solche öffentlich bestellt oder an-
erkannt sind, gelten als Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaften im Sinne dieses
Bundesgesetzes.

2. Buchprüfer und Buchprüfungsgesellschaften,
die bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als
solche öffentlich bestellt oder anerkannt sind,
gelten als Buchprüfer und Steuerberater oder
Buchprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften
im Sinne dieses Bundesgesetzes.

3. Helfer in Buchführungs- und Steuersachen
und Buchführungsgesellschaften (§ 2 Abs. 5 Z. 3
der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung, BGBl.
Nr. 125/1955), die bei Inkrafttreten dieses Bun-

desgesetzes als solche öffentlich bestellt oder an-
erkannt sind, gelten als Steuerberater oder
Steuerberatungsgesellschaften im Sinne dieses
Bundesgesetzes.

4. Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat
ihre Mitglieder binnen eines Jahres nach Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes unter Übersendung
neuer Bestellungs- oder Anerkennungsurkunden
von der Einreihung in die nunmehrigen Berufs-
gruppen zu verständigen. Diese Urkunden un-
terliegen nicht den Stempel- und Rechtsgebühren
nach dem Gebührengesetz 1957 in der derzeit
geltenden Fassung.

5. Eine Berufstätigkeit, die vor Wirksamkeit
dieses Bundesgesetzes als Buchprüfer im Sinne
der bisher geltenden Vorschriften ausgeübt
wurde, ist bei Zulassung zur Fachprüfung für
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Tätig-
keit als Buchprüfer und Steuerberater gleichzu-
halten.

6. Eine Berufstätigkeit als Helfer in Buchfüh-
rungs- und Steuersachen im Sinne der bisher
geltenden Vorschriften oder als Inhaber einer Be-
rechtigung gemäß § 59 Abs. 8 Wirtschaftstreu-
händer-Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/1955, ist
bei Zulassung zur Fachprüfung für Buchprüfer
und Steuerberater der Tätigkeit als Steuerberater
gleichzuhalten.

7. Eine Berufstätigkeit als Inhaber einer Be-
rechtigung gemäß § 59 Abs. 8 Wirtschaftstreu-
händer-Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/1955, ist
bei Zulassung zur Fachprüfung für Steuerberater
der Tätigkeit als Berufsanwärter in einer Wirt-
schaftstreuhandkanzlei (§10 Abs. 3 Wirtschafts-
treuhänder-Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/1955)
gleichzuhalten.

8. Die Bestimmungen der §§ 59 Abs. 2 zweiter
Satz und 59 Abs. 6 zweiter Satz Wirtschafts-
treuhänder-Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/1955,
bleiben mit der Maßgabe aufrecht, daß an Stelle
der Worte „Fachprüfung für Wirtschaftsprüfer"
oder „Fachprüfüng für Wirtschaftsprüfer oder
Buchprüfer" die Worte „Fachprüfung für Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater" oder „Fach-
prüfung für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
oder Buchprüfer und Steuerberater" treten. Das
gleiche gilt für die Bestimmungen der §§ 59
Abs. 8 letzter Satz und 64 Abs. 2 Wirtschafts-
treuhänder-Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/1955,
mit der Maßgabe, daß jeweils an Stelle des Wor-
tes „Fachprüfungen" die Worte „Fachprüfungen
für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Buch-
prüfer und Steuerberater sowie Steuerberater"
treten.

9. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun-
desgesetzes bereits vorliegende Zulassungsan-
suchen, über die noch nicht rechtskräftig ent-
schieden wurde, sind nach den Vorschriften
dieses Bundesgesetzes zu beurteilen.
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10. Bereits ausgesprochene Zulassungen zur
Fachprüfung bleiben in Kraft. Zulassungen zur
Fachprüfung für Wirtschaftsprüfer oder Buch-
prüfer gelten als Zulassungen zur Fachprüfung
für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater oder
Buchprüfer und Steuerberater. Zulassungen zur
Fachprüfung für Helfer in Buchführungs- und
Steuersachen gelten als Zulassungen zur Fach-
prüfung für Steuerberater.

11. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes begonnene Prüfungsverfahren
sind nach den bisherigen Vorschriften durchzu-
führen.

12. Nach den bisherigen Vorschriften abgelegte
wirtschaftstreuhänderische Fachprüfungen behal-
ten ihre Gültigkeit. Die Bestimmungen des Ar-
tikels II Z. 1 bis 3 sind sinngemäß anzuwenden.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Finanzen, soweit es sich um das
Aktienrecht handelt, mit dem Bundesministerium
für Justiz und, soweit es sich um die Prüfungs-
ordnung handelt, mit dem Bundesministerium
für Unterricht betraut.

Schärf
Klaus Bock Schmitz

Broda Piffl

2 7 . Bundesgesetz vom 3. Feber 1965,
mit dem das Gesetz, betreffend die Errich-
tung der Kammer der Wirtschaftstreuhänder
(Wirtschaftstreuhänder-Kammergesetz) ab-

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundesgesetz vom 10. Dezember 1947,
BGBl. Nr. 20/1948, betreffend die Errichtung
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder (Wirt-
schaftstreuhänder-Kammergesetz), in der Fassung
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1955, BGBl.
Nr. 126, wird abgeändert wie folgt:

1. Der § 3 Abs. 1 hat wie folgt zu lauten:

„(1) Wirtschaftstreuhänder im Sinne dieses
Bundesgesetzes sind die Angehörigen folgender
Berufsgruppen:

1. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
2. Buchprüfer und Steuerberater,
3. Steuerberater."

2. Im § 32 ist im zweiten Satz an Stelle der
Berufsbezeichnung „Helfer in Buchführungs-
und Steuersachen" die Berufsbezeichnung „Steuer-
berater" zu setzen.

Artikel U

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Finanzen und den beteiligten Bundes-
ministerien betraut.

Schärf
Klaus Bock Schmitz

2 8 . Bundesgesetz vom 3. Feber 1965,
mit dem das Gesetz über die Ehrengerichts-
barkeit für Wirtschaftstreuhänder und Be-
rufsanwärter (Wirtschaftstreuhänder-Diszi-

plinarordnung) abgeändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundesgesetz vom 14. Feber 1962, BGBl.
Nr. 63, über die Ehrengerichtsbarkeit für
Wirtschaftstreuhänder und Berufsanwärter (Wirt-
schaftstreuhänder-Disziplinarordnung), wird ab-
geändert wie folgt:

Der zweite Satz des § 21 Abs. 2 hat wie folgt
zu lauten:

„Gleichzeitig sind die Bundesministerien für
Handel und Wiederaufbau und für Finanzen,
bei Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern auch
das Bundesministerium für Justiz, zu verstän-
digen."

Artikel II

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau im Einvernehmen mit den Bundesmini-
sterien für Finanzen und für Justiz betraut.

Schärf
Klaus Bock Schmitz Broda

2 9 . Bundesgesetz vom 17. Feber 1965
über die Umwandlung der Bundesschuld bei
der Oesterreichischen Nationalbank in Bun-
desschatzscheine zur Förderung des Geld-

marktes (Geldmarkt-Schatzscheingesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Die Oesterreichische Nationalbank ist
in Erfüllung der ihr nach dem Nationalbank-
gesetz 1955, BGBl. Nr. 184, übertragenen



380 12. Stück — Ausgegeben am 4. März 1965 — Nr. 30 und 31

währungspolitischen Aufgaben berechtigt, Bun-
desschatzscheine der in Abs. 1 genannten Ar t
nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes zu ver-
kaufen und wieder anzukaufen.

(2) Die bei der Oesterreichischen Nationalbank
bestehende Bundesschuld wird bis zu einem
Betrage von 3.000,000.000 Schilling mit Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes in 2%ige Bundes-
schatzscheine mit gleichhohem Nennwert mit
folgender Stückelung und Laufzeit umgewandelt:

300 Stück zu je Nominale 1 Million Schilling
mit zweijähriger Laufzeit;

500 Stück zu je Nominale 1 Million Schilling
mit sechsmonatiger Laufzeit;

2200 Stück zu je Nominale 1 Million Schilling
mit dreimonatiger Laufzeit.

Bis zur Ausgabe der Bundesschatzscheine ist
für den gesamten Betrag der in Bundesschatz-
scheine umgewandelten Bundesschuld eine Sam-
melurkunde auszustellen. Diese Bundesschatz-
scheine oder die Sammelurkunde sind der Oester-
reichischen Nationalbank zur Verfügung zu
stellen, wobei das Ausstellungsdatum der Bun-
desschatzscheine bei dem gemäß Abs. 1 erfolgen-
den Verkauf eingesetzt wird. § 41 Abs. 1 des
Nationalbankgesetzes 1955 ist auf diese Bundes-
schatzscheine nicht anzuwenden.

(3) Die Bundesschuld bei der Oesterreichischen
Nationalbank ist um den Nennbetrag der dieser
nach Abs. 2 zur Verfügung gestellten Bundes-
schatzscheine zu vermindern; die im Portefeuille
der Oesterreichischen Nationalbank befindlichen
Bundesschatzscheine sind im Wochenausweis der
Oesterreichischen Nationalbank unter den im
§ 70 Abs. 2 lit. h des Nationalbankgesetzes 1955
genannten Aktiven auszuweisen.

(4) Die nach Abs. 2 begebenen Bundesschatz-
scheine sind bei Fälligkeit bei der Oesterreichi-
schen Nationalbank zahlbar. Die Bundesschuld
gegenüber der Oesterreichischen Nationalbank
ist um den Nennbetrag der eingelösten Bundes-
schatzscheine zu erhöhen. Während der Laufzeit
dieses Bundesgesetzes sind der Oesterreichischen
Nationalbank für die fällig gewordenen Bundes-
schatzscheine neue Bundesschatzscheine im Sinne
des Abs. 2 zur Verfügung zu stellen.

§ 2. Die Bestimmungen des in der Anlage zum
Bundesgesetz vom 27. Februar 1963, BGBl.
Nr . 51, in der geltenden Fassung enthaltenen
Übereinkommens zwischen dem Bundesministe-
rium für Finanzen und der Oesterreichischen
Nationalbank werden durch dieses Bundesgesetz
nicht berührt.

§ 3. (1) Die Oesterreichische Nationalbank ist
berechtigt, für den An- und Verkauf der Bundes-
schatzscheine nach diesem Bundesgesetz unter
Bedachtnahme auf die ihr gemäß § 2 des Natio-
nalbankgesetzes 1955 obliegenden Aufgaben An-
und Verkaufspreise festzusetzen.

(2) Gewinne und Verluste aus dem Ankauf
und dem Verkauf von Bundesschatzscheinen im

Sinne dieses Bundesgesetzes sind über Gewinn-
und Verlustkonto der Oesterreichischen Natio-
nalbank zu verrechnen.

§ 4. (1) Dieses Bundesgesetz t r i t t mit 1. Februar
1965 in Kraft. Es verliert am 1. Februar 1970
seine Wirksamkeit.

(2) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes bege-
benen Bundesschatzscheine, die sich am 1. Fe-
bruar 1970 im Umlauf befinden, sind auch nach
Ablauf dieses Bundesgesetzes bei ihrer Fälligkeit
gemäß § 1 Abs. 4 einzulösen. Ferner ist die
Bundesschuld um den Nennbetrag der Bundes-
schatzscheine zu erhöhen, die sich am 1. Februar
1970 im Portefeuille der Oesterreichischen Natio-
nalbank befinden.

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Schärf
Klaus Schmitz

3 0 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 4. Feber
1965 betreffend die Flagge der Republik

Libanon

Auf Grund des § 4 a Abs. 2 des Markenschutz-
gesetzes 1953, BGBl. Nr. 38, wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Aus-
wärtige Angelegenheiten kundgemacht, daß § 4 a
Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1953 auf die
Flagge der Republik Libanon Anwendung findet,
deren Darstellung im Markenregister des Öster-
reichischen Patentamtes für jedermann zur Ein-
sicht aufliegt.

Bock

3 1 . Kundmachung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 9. Feber 1965,
betreffend die Aufhebung eines Wortes in
der Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 10. November 1951
über allgemeine Vorschriften zum Schutze
des Lebens und der Gesundheit der Dienst-
nehmer (Allgemeine Dienstnehmerschutzver-
ordnung), BGBl. Nr. 265/1951, durch den

Verfassungsgerichtshof

Gemäß Artikel 139 Abs. 2 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und den
§§ 60 Abs. 2 und 61 des Verfassungsgerichtshof-
gesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 17. Dezember 1964, V 30/64 — dem
Bundesministerium für soziale Verwaltung am
4. Feber 1965 zugestellt — das im § 10 erster
Satz der Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 10. November 1951
über allgemeine Vorschriften zum Schutze des
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Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer
(Allgemeine Dienstnehmerschutzverordnung),
BGBl. Nr. 265, enthaltene Wort „natürlich"
als gesetzwidrig aufgehoben.

Proksch

3 2 . Kundmachung der Bundesregierung
vom 16. Feber 1965 über die teilweise Auf-
hebung des § 11 Abs. 1 der Dienstzweigever-

ordnung
Gemäß Artikel 139 Abs. 2 des Bundes-Ver-

fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 sowie
gemäß den §§ 60 Abs. 2 und 61 des Verfassungs-
gerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr . 85, wird
kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit dem
Erkenntnis vom 16. Dezember 1964, G 19/64,
V 22, 23/64, — dem Bundeskanzleramt am 3. Fe-
ber 1965 zugestellt — im § 11 Abs. 1 der Dienst-
zweigeverordnung, BGBl. Nr . 164/1948, die
Worte „oder für die Erlangung eines höheren
Dienstpostens" als gesetzwidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung wird mit dem Ablauf des
31. Mai 1965 wirksam.

Klaus Pittermann Czettel Broda
Piffl Proksch Schmitz Schleinzer
Bock Probst Prader Kreisky

33. Kundmachung der Bundesregierung
vom 16. Feber 1965 über die Aufhebung der
Verordnung, betreffend eine Vorschrift über
die Prüfung für den Dienstzweig „Verwal-

tungsdienst"

Gemäß Artikel 139 Abs. 2 des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 sowie
gemäß den §§ 60 Abs. 2 und 61 des Verfassungs-
gerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr . 85, wird
kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit dem
Erkenntnis vom 16. Dezember 1964, G 19/64,
V 22, 23/64, — dem Bundeskanzleramt am 3. Fe-
ber 1965 zugestellt — die Verordnung der Bun-
desregierung vom 14. November 1950, BGBl.
Nr . 247, betreffend eine Vorschrift über die Prü-
fung für den Dienstzweig „Verwaltungsdienst",
in der Fassung der Verordnungen der Bundesre-
gierung BGBl. Nr . 165/1953 und BGBl. Nr . 58/
1958, als gesetzwidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung wird mit dem Ablauf des
31. Mai 1965 wirksam.

Klaus Pittermann Czettel Broda
Piffl Proksch Schmitz Schleinzer
Bock Probst Prader Kreisky
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